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BESCHLUSS 2014/512/GASP DES RATES 

vom 31. Juli 2014 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen Russlands, 
die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf 
Artikel 29, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben 
am 6. März 2014 die grundlose Verletzung der Souveränität und 
der territorialen Unversehrtheit der Ukraine durch die Russische 
Föderation scharf verurteilt und die Russische Föderation auf
gefordert, unverzüglich ihre Streitkräfte in die Gebiete zurück
zubeordern, in denen sie gemäß den einschlägigen Abkommen 
dauerhaft stationiert sein dürfen. Sie erklärten, dass alle weiteren 
Schritte der Russischen Föderation zur Destabilisierung der Lage 
in der Ukraine zu zusätzlichen und weitreichenden Konsequenzen 
für die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und der Russischen Föderation anderer
seits führen würden; dies würde eine Vielzahl von Wirtschafts
bereichen betreffen. 

(2) Am 17. März 2014 nahm der Rat den Beschluss 2014/145/GASP 
über restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die 
territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der 
Ukraine untergraben oder bedrohen ( 1 ), an; mit diesem Beschluss 
verhängte der Rat Reisebeschränkungen und Maßnahmen zum 
Einfrieren von Vermögenswerten. 

(3) Der Europäische Rat erinnerte am 21. März 2014 an die Erklä
rung der Staats- und Regierungschefs vom 6. März 2014 und 
forderte die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, gegebenen
falls gezielte Maßnahmen auszuarbeiten. 

(4) Am 27. Mai, 27. Juni und 16. Juli 2014 stellten die Staats- und 
Regierungschefs der Europäischen Union fest, dass die Kommis
sion, der EAD und die Mitgliedstaaten dabei sind, gezielte Maß
nahmen vorzubereiten, so dass unverzüglich weitere Schritte un
ternommen werden können. 

(5) Am 22. Juli appellierte der Rat an die Russische Föderation, aktiv 
von ihrem Einfluss auf die illegal bewaffneten Gruppen Gebrauch 
zu machen, um einen umfassenden, sofortigen, sicheren und ge
schützten Zugang zu dem Gelände des Absturzes von Malaysian- 
Airlines-Flug MH17 in Donezk, eine uneingeschränkte Zusam
menarbeit bei der Bergung der sterblichen Überreste und der 
persönlichen Habe und eine uneingeschränkte Zusammenarbeit 
bei der unabhängigen Untersuchung zu ermöglichen, einschließ
lich eines ungehinderten Zugangs zu dem Gelände, solange dies 
für die Untersuchung und möglichen Folgeuntersuchungen erfor
derlich ist. 

▼B 
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(6) Der Rat forderte Russland ferner auf, den zunehmenden Zustrom 
von Waffen, Ausrüstung und Aktivisten über die Grenze zu un
terbinden, damit rasche und greifbare Ergebnisse bei der Deeska
lation erzielt werden. Der Rat forderte Russland des Weiteren auf, 
seine zusätzlichen Truppen aus dem Grenzgebiet abzuziehen. 

(7) Der Rat erinnerte außerdem an die früheren Zusagen des Euro
päischen Rates und erklärte, bereit zu sein, unverzüglich ein 
Bündel weiterer bedeutender restriktiver Maßnahmen einzufüh
ren, wenn eine uneingeschränkte und sofortige Zusammenarbeit 
seitens Russlands bei den obengenannten Forderungen ausbleibe. 
Der Rat ersuchte die Kommission und den EAD, ihre Vorarbeiten 
zu möglichen gezielten Maßnahmen abzuschließen und bis zum 
24. Juli Maßnahmenvorschläge zu unterbreiten, unter anderem in 
den Bereichen Zugang zu den Kapitalmärkten, Verteidigung, Gü
ter mit doppeltem Verwendungszweck und sensible Technolo
gien, einschließlich im Energiesektor. 

(8) Angesichts der sehr ernsten Lage hält der Rat es für angebracht, 
restriktive Maßnahmen als Reaktion auf die Handlungen Russ
lands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, zu treffen. 

(9) In diesem Zusammenhang ist es angebracht, Geschäfte bzw. die 
Erbringung von Finanzierungs- oder Investitionsdiensten im Zu
sammenhang mit oder den Handel mit neuen Schuldverschreibun
gen oder Kapitalbeteiligungen oder vergleichbaren Finanzinstru
menten mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die von staats
eigenen russischen Finanzinstituten, mit Ausnahme von durch 
zwischenstaatliche Übereinkünfte mit Russland als einem der An
teilseigner errichteten, in Russland angesiedelten Instituten mit 
internationalem Status, begeben werden, zu untersagen. Diese 
Verbote berühren nicht die Gewährung von Darlehen an oder 
durch diese staatseigenen russischen Finanzinstitute, unabhängig 
von ihrer Laufzeit. 

(10) Außerdem sollten die Mitgliedstaaten den Verkauf, die Lieferung, 
die Verbringung oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und zu
gehörigen Gütern aller Art nach Russland untersagen. Die Be
schaffung von Rüstungsgütern und zugehörigen Gütern aller Art 
aus Russland sollte ebenfalls untersagt werden. 

(11) Darüber hinaus sollten der Verkauf, die Lieferung, die Verbrin
gung oder die Ausfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungs
zweck für militärische Zwecke oder an militärische Endnutzer in 
Russland untersagt werden. Dieses Verbot sollte nicht die Aus
fuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs
zweck berühren, einschließlich für Luftfahrt und für die Welt
raumindustrie, für nichtmilitärische Zwecke oder für nichtmilitäri
sche Endnutzer. 

(12) Der Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr 
von bestimmten sensiblen Gütern und Technologien sollten un
tersagt werden, wenn diese für die Tiefseeexploration und -för
derung von Erdöl, die Erdölexploration und -förderung in der 
Arktis oder für Schieferölvorhaben bestimmt sind. 

(13) Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres 
Tätigwerden der Union erforderlich — 

▼B 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

▼M1 

Artikel 1 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Kauf oder Verkauf von, die 
unmittelbare oder mittelbare Erbringung von Investitionsdiensten für 
oder Unterstützung bei der Begebung von oder der sonstige Handel 
mit Schuldverschreibungen, Kapitalbeteiligungen oder vergleichbaren 
Finanzinstrumenten mit einer Laufzeit von mehr als 90 Tagen, die 
nach dem 1. August 2014 bis zum 12. September 2014 begeben wer
den, oder mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die nach dem 
12. September 2014 begeben werden, von 

a) größeren Kreditinstituten oder Entwicklungsfinanzierungsinstituten, 
die in Russland niedergelassen sind und sich mit Wirkung vom 
1. August 2014 zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft oder unter 
öffentlicher Kontrolle befinden, wie in Anhang I aufgeführt, 

b) jeglicher juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die au
ßerhalb der Union niedergelassen ist und die sich zu über 50 % in 
der Inhaberschaft einer in Anhang I aufgeführten Organisation be
findet, oder 

c) jeglicher juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 
Namen oder auf Anweisung einer Organisation handelt, die unter die 
in Buchstabe b dieses Absatzes genannte Kategorie fällt oder in 
Anhang I aufgeführt ist, 

sind verboten. 

(2) Der unmittelbare oder mittelbare Kauf oder Verkauf von, die 
unmittelbare oder mittelbare Erbringung von Investitionsdiensten für 
oder Unterstützung bei der Begebung von oder der sonstige Handel 
mit Schuldverschreibungen, Kapitalbeteiligungen oder vergleichbaren 
Finanzinstrumenten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen, die 
nach dem 12. September 2014 begeben werden, von 

a) in Anhang II aufgeführten in Russland niedergelassenen Organisa
tionen, die vorwiegend und im größeren Umfang in der Entwicklung, 
der Produktion, dem Verkauf oder der Ausfuhr von militärischer 
Ausrüstung oder militärischen Diensten tätig sind, mit Ausnahme 
von Organisationen, die in den Bereichen Raumfahrt und Kernener
gie tätig sind, 

b) in Anhang III aufgeführten in Russland niedergelassenen Organisa
tionen, die sich mit Wirkung vom 12. September 2014 unter öffent
licher Kontrolle oder zu über 50 % in öffentlicher Inhaberschaft 
befinden und deren geschätzte Gesamtvermögenswerte sich auf 
über 1 Billion russische Rubel belaufen und deren geschätzte Ein
nahmen zu mindestens 50 % aus dem Verkauf oder der Beförderung 
von Rohöl oder Erdölerzeugnissen stammen, 

c) jeglicher außerhalb der Union niedergelassener juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung, die sich zu über 50 % in der Inha
berschaft einer unter den Buchstaben a und b genannten Organisa
tion befindet, oder 

d) jeglicher juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, die im 
Namen oder auf Anweisung einer Organisation handelt, die unter die 
in Buchstabe c genannte Kategorie fällt oder in Anhang II oder III 
aufgeführt ist, 

sind verboten. 

▼B 
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(3) Es ist verboten, unmittelbar oder mittelbar Vereinbarungen zu 
treffen oder an Vereinbarungen beteiligt zu sein, die die Neuvergabe 
von Darlehen oder Krediten mit einer Laufzeit von mehr als 30 Tagen 
nach dem 12. September 2014 an die in den Absätzen 1 oder 2 ge
nannten juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen vor
sehen, mit Ausnahme von Darlehen oder Krediten, die nachweislich ein 
spezifisches Ziel der Finanzierung nicht verbotener unmittelbarer oder 
mittelbarer Ein- oder Ausfuhren von Gütern oder nichtfinanzieller 
Dienstleistungen zwischen der Union und Russland oder einem anderen 
Drittstaat verfolgen, oder von Darlehen, die nachweislich ein spezi
fisches Ziel der Bereitstellung finanzieller Soforthilfe verfolgen, um 
die Solvabilitäts- und Liquiditätsanforderungen für in der Union nieder
gelassene juristische Personen, deren Eigentumsrechte zu mehr als 50 % 
bei einer in Anhang I genannten Organisation liegen, zu erfüllen. 

(4) Das Verbot gemäß Absatz 3 gilt nicht für die Inanspruchnahme 
oder Auszahlung von Beträgen im Rahmen eines vor dem 12. September 
2014 geschlossenen Vertrags, wenn: 

a) alle Bedingungen für diese Inanspruchnahme oder Auszahlung: 

i) vor dem 12. September 2014 vereinbart wurden; und 

ii) zu oder nach diesem Zeitpunkt nicht geändert wurden; und 

b) vor dem 12. September 2014 ein vertragliches Fälligkeitsdatum für 
die vollständige Rückerstattung aller zur Verfügung gestellten Gelder 
sowie für die Aufhebung aller Zusagen, Rechte und Verpflichtungen 
nach dem Vertrag festgesetzt wurde. 

Die Bedingungen für Inanspruchnahmen oder Auszahlungen nach die
sem Absatz umfassen Bestimmungen über die Kreditlaufzeit für jede 
Inanspruchnahme oder Auszahlung, den angewandten Zinssatz oder 
die Berechnungsmethode für den Zinssatz und den Höchstbetrag. 

▼B 

Artikel 2 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr von Rüstungsgütern 
und zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen nach Russland durch Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aus oder 
durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge, wird untersagt, un
abhängig davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten haben oder nicht. 

(2) Es wird untersagt, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu
sammenhang mit militärischen Aktivitäten und der Bereitstellung, 
Herstellung, Instandhaltung und Nutzung von Rüstungsgütern und 
zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen unmittelbar oder mittelbar für eine na
türliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in 
Russland oder zur Verwendung in Russland zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen 
Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkredit
versicherungen oder -garantien, ebenso wie Versicherungen und 
Rückversicherungen, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbrin
gung oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und zugehörigen, für 

▼M2 
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damit zusammenhängende technische Hilfe, Vermittlungsdienste 
oder sonstige Dienste unmittelbar oder mittelbar für Personen, Orga
nisationen oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in 
Russland, zu gewähren. 

(3) Die Einfuhr, der Kauf oder die Beförderung von Rüstungsgütern 
und zugehörigen Gütern aller Art, einschließlich Waffen und Munition, 
Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechenden Ersatzteilen aus Russland durch Staatsangehörige der 
Mitgliedstaaten oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge 
werden untersagt. 

▼M2 
(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 gelten unbeschadet 
der Erfüllung von Verträgen, die vor dem 1. August 2014 geschlossen 
wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser 
Verträge erforderlich sind, und unbeschadet der Bereitstellung von Er
satzteilen und der Erbringung von Diensten, die für die Wartung und 
Sicherung vorhandener Kapazitäten innerhalb der Union erforderlich 
sind. 

▼B 

Artikel 3 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr aller Güter mit doppel
tem Verwendungszweck, die in Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschafts
regelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der Verbringung, der Vermitt
lung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungs
zweck ( 1 ) aufgeführt sind, für die militärische Nutzung in Russland 
oder einen militärischen Endnutzer in Russland durch Staatsangehörige 
der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mitgliedstaaten aus 
oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge, werden untersagt, 
unabhängig davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten haben oder nicht. 

(2) Es wird untersagt, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Nutzung dieser Güter 
und Technologie unmittelbar oder mittelbar für eine Person, Organi
sation oder Einrichtung in Russland oder zur Verwendung in Russ
land zu erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und 
Ausfuhrkreditversicherungen, ebenso wie Versicherungen und Rück
versicherungen, für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung 
oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien, oder für damit 
zusammenhängende technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder sons
tige Dienste unmittelbar oder mittelbar für Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen in Russland oder zur Verwendung in Russland, 
zu gewähren. 

▼M2 
(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der 
Erfüllung von Verträgen, die vor dem 1. August 2014 geschlossen 
wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser 
Verträge erforderlich sind. 

▼B 

2014D0512 — DE — 05.12.2014 — 002.001 — 6 

( 1 ) ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1.



 

Artikel 3a 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr von Gütern oder Tech
nologien mit doppeltem Verwendungszweck, die in Anhang I der Ver
ordnung (EG) Nr. 428/2009 enthalten sind, an jegliche in Anhang IV 
dieses Beschlusses aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung in 
Russland durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheits
gebiet von Mitgliedstaaten aus oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter 
ihrer Flagge, werden verboten, unabhängig davon, ob diese Güter oder 
Technologien ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ha
ben oder nicht. 

(2) Es ist verboten, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu
sammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 und der 
Bereitstellung, Herstellung, Instandhaltung und Nutzung dieser Güter 
und Technologien unmittelbar oder mittelbar für eine in Anhang IV 
aufgeführte Person, Organisation oder Einrichtung in Russland zu 
erbringen; 

b) Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 
Technologien nach Absatz 1, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und 
Ausfuhrkreditversicherungen für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien, 
oder für damit zusammenhängende technische Hilfe, Vermittlungs
dienste oder sonstige Dienste, unmittelbar oder mittelbar für in An
hang IV aufgeführte Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Russland zu gewähren. 

▼M2 
(3) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten unbeschadet der 
Erfüllung von Verträgen, die vor dem 12. September 2014 geschlossen 
wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für die Erfüllung dieser 
Verträge erforderlich sind, und unbeschadet der Bereitstellung der Hilfe, 
die für die Wartung und Sicherheit vorhandener Kapazitäten innerhalb 
der EU erforderlich ist. 

▼M1 
(4) Die Verbote gemäß den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für die 
Ausfuhr, den Verkauf, die Lieferung oder die Verbringung von Gütern 
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck für die Luft- und 
Raumfahrt, oder die damit verbundene Erbringung technischer oder 
finanzieller Unterstützung, für nichtmilitärische Zwecke und für nicht
militärische Endnutzer sowie für die Wahrung und Sicherung vorhan
dener ziviler nuklearer Kapazitäten innerhalb der EU für nichtmilitäri
sche Zwecke und für nichtmilitärische Endnutzer. 

▼M2 

Artikel 4 

(1) Der unmittelbare oder mittelbare Verkauf, die unmittelbare oder 
mittelbare Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr von bestimmter Aus
rüstung, die für die folgenden Kategorien von Explorations- und För
dervorhaben in Russland — einschließlich seiner ausschließlichen Wirt
schaftszone und seines Festlandsockels — geeignet ist, durch Staats
angehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mitglied
staaten aus oder durch Schiffe oder Fluggeräte unter ihrer Flagge un
terliegen der vorherigen Genehmigung durch die zuständige Behörde 
des Ausfuhrmitgliedstaats: 

a) Erdölexploration und -förderung unter Wasser in Tiefen von mehr 
als 150 Metern; 

▼M1 
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b) Erdölexploration und -förderung im Offshore-Gebiet nördlich des 
Polarkreises; 

c) Projekte, die das Potential haben, Erdöl aus Ressourcen in Ton- und 
Schiefergesteinformationen durch Hydrofracking zu gewinnen; das 
gilt nicht für Exploration und Förderung durch Ton- und Schiefer
gesteinformationen hindurch, um andere als Ton-und Schiefer
gesteinlagerstätten aufzufinden, oder Erdöl aus anderen als Ton- 
oder Schiefergesteinlagerstätten zu gewinnen. 

Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen zur Festlegung der rele
vanten Güter, die von diesem Absatz erfasst werden. 

(2) Die Bereitstellung von 

a) technischer Hilfe oder anderen Diensten im Zusammenhang mit der 
Ausrüstung nach Absatz 1, 

b) Finanzmitteln oder Finanzhilfen für den Verkauf, die Lieferung, die 
Verbringung oder die Ausfuhr der Ausrüstung gemäß Absatz 1 oder 
für die Erbringung damit verbundener technischer Hilfe oder Aus
bildung, 

unterliegt ebenfalls der vorherigen Genehmigung durch die zuständige 
Behörde des Ausfuhrmitgliedstaats. 

(3) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen keine Ge
nehmigung für den Verkauf, die Lieferung, die Verbringung oder die 
Ausfuhr der Ausrüstung oder für die Erbringung der Dienste gemäß den 
Absätzen 1 und 2, wenn sie feststellen, dass der betreffende Verkauf, 
die betreffende Lieferung, Verbringung oder Ausfuhr oder die Erbrin
gung des betreffenden Dienstes für eine der in Absatz 1 genannten 
Explorations- und Förderkategorien bestimmt ist. 

(4) Absatz 3 gilt unbeschadet der Erfüllung von Verträgen, die vor 
dem 1. August 2014 geschlossen wurden, oder von akzessorischen Ver
trägen, die für die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind. 

(5) Eine Genehmigung darf außerdem erteilt werden, wenn der Ver
kauf, die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern oder 
die Erbringung von Diensten gemäß den Absätzen 1 oder 2 zur drin
genden Abwendung oder Eindämmung eines Ereignisses erforderlich ist, 
das voraussichtlich schwerwiegende und wesentliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit und Sicherheit von Menschen oder die Umwelt haben 
wird. In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann der Verkauf, 
die Lieferung, die Verbringung oder die Ausfuhr oder die Erbringung 
von Diensten gemäß den Absätzen 1 oder 2 ohne vorherige Genehmi
gung erfolgen, sofern der Ausführer die zuständige Behörde innerhalb 
von fünf Arbeitstagen nach dem Verkauf, der Lieferung, der Verbrin
gung, der Ausfuhr oder der Erbringung von Diensten davon unterrichtet 
und die einschlägigen Gründe für den Verkauf, die Lieferung, die Ver
bringung, die Ausfuhr oder die Erbringung von Diensten ohne vorherige 
Genehmigung ausführlich darlegt. 

▼M1 

Artikel 4a 

▼M2 
(1) Die unmittelbare oder mittelbare Erbringung von akzessorischen 
Diensten, die für die folgenden Kategorien von Explorations- und För
dervorhaben in Russland — einschließlich seiner ausschließlichen Wirt
schaftszone und seines Festlandsockels — erforderlich sind, durch 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet von Mit
gliedstaaten aus oder durch Schiffe oder Flugzeuge unter ihrer Flagge 
sind verboten: 

▼M2 
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a) Erdölexploration und -förderung unter Wasser in Tiefen von mehr 
als 150 Metern; 

b) Erdölexploration und -förderung im Offshore-Gebiet nördlich des 
Polarkreises; 

c) Projekte, die das Potential haben, Erdöl aus Ressourcen in Ton- und 
Schiefergesteinformationen durch Hydrofracking zu gewinnen; das 
gilt nicht für Exploration und Förderung durch Ton- und Schiefer
gesteinformationen hindurch, um andere als Ton-und Schiefer
gesteinlagerstätten aufzufinden, oder Erdöl aus anderen als Ton- 
oder Schiefergesteinlagerstätten zu gewinnen. 

▼M1 
(2) Das in Absatz 1 genannte Verbot gilt unbeschadet der Erfüllung 
von Verträgen oder Rahmenvereinbarungen, die vor dem 12. September 
2014 geschlossen wurden, oder von akzessorischen Verträgen, die für 
die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind. 

(3) Das in Absatz 1 genannte Verbot gilt nicht, wenn die betreffen
den Dienstleistungen zur dringenden Abwendung oder Eindämmung 
eines Ereignisses erforderlich sind, das voraussichtlich schwerwiegende 
und wesentliche Auswirkungen auf die Gesundheit und Sicherheit von 
Menschen oder die Umwelt haben wird. 

▼B 

Artikel 5 

Um den in diesem Beschluss genannten Maßnahmen größtmögliche 
Wirkung zu verleihen, fordert die Union Drittstaaten auf, restriktive 
Maßnahmen zu erlassen, die den in diesem Beschluss vorgesehenen 
vergleichbar sind. 

Artikel 6 

Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
können für ihre Handlungen nicht haftbar gemacht werden, wenn sie 
nicht wussten und vernünftigerweise nicht wissen konnten, dass sie mit 
ihrem Handeln gegen die in diesem Beschluss festgelegten Maßnahmen 
verstoßen. 

Artikel 7 

(1) Forderungen im Zusammenhang mit Verträgen oder Geschäften, 
deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit diesem Beschluss ver
hängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise 
berührt wird, einschließlich Schadensersatzansprüchen und ähnlichen 
Ansprüchen, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprü
che, vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer Schuld
verschreibung, einer Garantie oder eines Schadensersatzanspruchs, ins
besondere einer finanziellen Garantie oder eines finanziellen Schadens
ersatzanspruchs in jeglicher Form, wird nicht stattgegeben, sofern sie 
von einer der folgenden natürlichen oder juristischen Personen, Organi
sationen oder Einrichtungen geltend gemacht werden: 

▼M1 
a) den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b oder c und in Artikel 1 

Absatz 2 Buchstaben c oder d genannten oder in den Anhängen I, II, 
III oder IV aufgeführten Organisationen 

▼B 
b) sonstigen russischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

oder 

▼M2 
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c) sonstigen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die über 
eine der unter den Buchstaben a oder b genannten Personen, Orga
nisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die Person, 
die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfül
lung des Anspruchs nicht nach Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten 
Personen, Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprü
fung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher Pflichten nach 
diesem Beschluss. 

▼M1 

Artikel 8 

Es ist verboten, sich wissentlich oder vorsätzlich an Tätigkeiten zu 
beteiligen, mit denen die Umgehung der in den Artikeln 1 bis 4a ge
nannten Verbote bezweckt oder bewirkt wird, einschließlich durch Han
deln anstelle einer der Organisationen gemäß Artikel 1. 

▼B 

Artikel 9 

(1) Dieser Beschluss gilt bis zum 31. Juli 2015. 

(2) Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenen
falls verlängert oder geändert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass 
seine Ziele nicht erreicht wurden. 

(3) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen werden spä
testens am 31. Oktober 2014 — insbesondere unter Berücksichtigung 
ihrer Wirkung und der von Drittstaaten erlassenen Maßnahmen — über
prüft. 

Artikel 10 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union in Kraft. 

▼B 
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ANHANG I 

▼B 

VERZEICHNIS DER INSTITUTE GEMÄSS ARTIKEL 1 BUCHSTABE a 

1. SBERBANK 

2. VTB BANK 

3. GAZPROMBANK 

4. VNESHECONOMBANK (VEB) 

5. ROSSELKHOZBANK 

▼M1 
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ANHANG II 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 2 BUCHSTABE A 

OPK OBORONPROM 

UNITED AIRCRAFT CORPORATION 

URALVAGONZAVOD 

▼M1 
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ANHANG III 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 1 ABSATZ 2 BUCHSTABE B 

ROSNEFT 

TRANSNEFT 

GAZPROM NEFT 

▼M1 
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ANHANG IV 

LISTE DER JURISTISCHEN PERSONEN, ORGANISATIONEN UND 
EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 3a 

JSC Sirius (Optoelektronik für zivile und militärische Zwecke) 

OJSC Stankoinstrument (Maschinenbau für zivile und militärische Zwecke) 

OAO JSC Chemcomposite (Materialien für zivile und militärische Zwecke) 

JSC Kalashnikov (Kleinwaffen) 

Waffenfabrik JSC Tula (Waffensysteme) 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Munition) 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Flugabwehr- und Panzerabwehrsysteme) 

OAO Almaz Antey (staatseigenes Unternehmen; Waffen, Munition, Forschung) 

OAO NPO Bazalt (staatseigenes Unternehmen; Herstellung von Maschinen zur 
Herstellung von Waffen und Munition) 

▼M1 
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